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Dez. 3 Sicherheit und Umwelt 

 

Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache 0641/22 

T i tel der Drucksache 

Festlegung aus der öffentlichen Sitzung FLRV vom 13.04.2022 zum TOP 5.1 - Beschlusskontrolle zum StR-

Beschluss DS 0674/21 - HH-Satzung 2021 und HH-Plan 2021, hier: HH-Begleitbeschlüsse Nr. 13 und 18 

(Drucksache 0357/22) 

 

Öffentlichkeitsstatus der Stellungnahme 

  öffentlich    

 

Zutreffendes bitte auswählen und im Feld Stellungnahme darauf Bezug nehmen: 

Ist die rechtliche Zulässigkeit des Antrages gegeben? Ja. 

Stehen personelle und sächliche Ressourcen zur Verfügung? Nein.  

Liegen die finanziellen Voraussetzungen vor? Nein.  
 

Ste llungnahme 

 

Für den Neubau eines Feuerwehrhauses in Azmannsdorf mangelt es – nach interner wie externer 

Bewertung – noch immer sowohl an fachlicher Nachhaltigkeit als auch an einem geeigneten 

Baugrundstück. Als Interimslösung bis zu einem perspektivisch eher in Viesel bach neu zu 

erstellenden gemeinsamen Feuerwehrhaus soll in Azmannsdorf hingegen das ehemalige 

Sportlerheim um eine Fahrzeugunterstellmöglichkeit ergänzt werden; vgl. hierzu die 

Stellungnahmen des Amtes 37 zu den Drucksachen D02 HH 0047/22, D02 HH 0019/22, 1742/21,  

2454/21, 2467/21 und 2482/21.  

 

Das Fachamt erreichte am 08.03.22 eine von 16 ehemaligen Löschgruppenmitgliedern 
unterzeichnete „Willensbekundung“, den Feuerwehrdienst wieder aufnehmen zu wollen, „sofern 
es ein bauliches Objekt für die Ausübung des Dienstes im Ortsteil Azmannsdorf gibt“. Ferner wird 
dort Folgendes ausgeführt: „Eintrittstermin ist jener Termin, an welchem ein Objekt zur 

Verfügung steht. Sollte bis zum 31.12.2022 kein Objekt zum Dienst zur Verfügung stehen, so 
verfällt die Willensbekundung“. Anträge auf Aufnahme in die Feuerwehr liegen noch keine vor.  
 
 

Wie sieht die Zeitschiene zur Umsetzung der Maßnahme "FFW Azmannsdorf" aus?  

 

Aufgrund der unklaren Zukunft des Standortes, kann derzeit keine Zeitschiene benannt werden. 

Ausgehend vom vorgelegten Standort- und Technikkonzept des A37 und einer möglichen 

Zusammenlegung der Standorte Vieselbach und Azmannsdorf, fehlt derzeit eine klare 

Aufgabenstellung zur Umsetzung der Maßnahme. Die beteiligten Ämter befinden sich hierzu im 

Austausch.  

 

Wie ist der aktuelle Stand zum Neubau des Feuerwehrgerätehauses Azmannsdorf? 

 

Ein Neubau eines Feuerwehrgerätehauses befindet sich derzeit nicht in Planung. Lediglich die 

Möglichkeit für die Schaffung eines interimsweisen Ausweichstandortes am alten Sportle rheim 
ist derzeit in der Diskussion. Hierfür müssen aber noch die erforderlichen Rahmenbedingungen 
geklärt werden (Finanzen, Notwendigkeit, Umsetzbarkeit/Baurecht). Der zuständige Ausschuss 
OSOE wird regelmäßig darüber informiert. 



 

LV 1.04 E 
05.21 

©Stadt Erfurt 

 

 

 

Ä nderung des/der Beschlusspunkte aus Sicht der Stadtverwaltung: 

 

 
 

A n lagenverzeichnis 

      

 

Horn 
 

27.04.2022 
Unterschrift Beigeordneter Datum 
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